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§105
Staatsfeindlicher Menschenhandel

Wer es
1. mit dem Ziel, die Deutsche Demokra

tische Republik zu schädigen;
2. in Zusammenhang mit Organisatio

nen, Einrichtungen, Gruppen oder Perso
nen, die einen Kampf gegen die Deutsche 
Demokratische Republik führen, oder mit 
Wirtschaftsunternehmen oder deren Ver
tretern
unternimmt, Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik in außerhalb ihres 
Staatsgebietes liegende Gebiete oder Staa
ten abzuwerben, zu verschleppen, auszu
schleusen oder deren Rückkehr zu verhin
dern, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
zwei Jahren bestraft.

§106
Staatsfeindliche Betze

(1) Wer mit dem Ziel, die sozialistische 
Staats- oder Gesellschaftsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik zu 
schädigen oder gegen sie aufzuwiegeln,

1. Schriften, Gegenstände oder Symbole, 
die die staatlichen, politischen, ökonomi
schen oder anderen gesellschaftlichen Ver
hältnisse der Deutschen Demokratischen 
Republik diskriminieren, einführt, herstellt, 
verbreitet oder anbringt;

2. Verbrechen gegen den Staat androht 
oder dazu auffordert, Widerstand gegen die 
sozialistische Staats- oder Gesellschaftsord
nung der Deutschen Demokratischen Repu
blik zu leisten;

3. Repräsentanten oder andere Bürger 
der Deutschen Demokratischen Republik 
oder die Tätigkeit staatlicher oder gesell
schaftlicher Organe und Einrichtungen dis
kriminiert;

4. den Faschismus oder Militarismus 
verherrlicht,
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis' zu fünf Jahren bestraft.

(2) Wer zur Durchführung des Verbre
chens Publikationsorgane oder Einrichtun
gen benutzt, die einen Kampf gegen die 
Deutsche Demokratische Republik führen 
oder das Verbrechen im Aufträge derarti
ger Einrichtungen oder planmäßig durch
führt, wird mit Freiheitsstrafe von zwei 
bis zu zehn Jahren bestraft.

(3) Im Fall des Absatzes 1 Ziffer 3 ist 
der Versuch, in allen anderen Fällen sind 
Vorbereitung und Versuch strafbar.

§107
Staatsfeindliche Gruppenbildung

(1) Wer einer Gruppe oder Organisation 
angehört, die sich eine staatsfeindliche Tä
tigkeit zum Ziele setzt, wird mit Freiheits
strafe von zwei bis zu acht Jahren be
straft.

(2) Wer eine staatsfeindliche Gruppe 
oder Organisation bildet oder deren Tätig
keit organisiert, wird mit Freiheitsstrafe 
von drei bis zu zwölf Jahren bestraft

(3) Der Versuch ist strafbar.

§108
Staatsverbrechen,

die gegen ein anderes sozialistisches 
Land gerichtet sind

In Verwirklichung der Prinzipien des so
zialistischen Internationalismus werden 
Verbrechen nach §§ 96 bis 107 auch dann 
bestraft, wenn sie sich gegen Staaten des 
sozialistischen Weltsystems, ihre Organe, 
Organisationen, Repräsentanten oder Bür
ger richten.

§109 
Gefährdung 

der internationalen Beziehungen

(1) Wer mit dem Ziel, die Beziehungen 
der Deutschen Demokratischen Republik, 
ihrer Organe oder Organisationen zu ande
ren Staaten oder Völkern zu ' stören, ge
gen Angehörige eines anderen Staates oder 
Volkes Gewalt anwendet oder sie mit Ge
walt bedroht, wird mit Freiheitsstrafe von 
zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§110
Besonders schwere Fälle

Ein besonders schwerer Fall der in die
sem Kapitel genannten Verbrechen liegt 
insbesondere vor, wenn das Verbrechen

1. den Frieden, die sozialistische Staats
oder Gesellschaftsordnung, die Volkswirt
schaft oder die Verteidigungskraft der 
Deutschen Demokratischen Republik in ho
hem Maße gefährdet;

2. im Verteidigungszustand begangen 
wird;


